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Satzung über das Wahlverfahren 
zu den Elternvertretungen für die 
Kindertageseinrichtungen in der 
Stadt Sandersdorf-Brehna
Auf der Grundlage der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommu-
nalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 27.06.2019 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 
22.06.2018 (GVBl. LSA S. 66) i. V. m. § 19 Absatz 2 und 4 des 
Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt 
(Kinderförderungsgesetz - KiföG) vom 5. März 2003 (GVBl. LSA 
S. 48); zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 
(GVBl. LSA S. 420), hat der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-
Brehna in seiner Sitzung am 26.09.2019 folgende Satzung 
über das Wahlverfahren zu den Elternvertretungen für die 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt Sandersdorf-Brehna 
beschlossen:

§ 1 
Zweck

Mit dieser Satzung werden die Wahlverfahren für die Eltern-
vertretungen in den Kindertages-einrichtungen (Kita), die 
Gemeindeelternvertretung in der Stadt Sandersdorf-Brehna 
und der Vertreter der Kreiselternvertretung nach § 19 Abs. 2, 4 
und 5 KiFöG geregelt.

§ 2 
Wahlrecht und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt und wählbar für die jeweilige Elternvertre-
tung sind die Sorgeberechtigten der Kinder, die die Kinderta-
geseinrichtungen in der Stadt Sandersdorf-Brehna besuchen. 
Sorgeberechtigte im Sinne dieser Satzung sind Personen, 
denen das Sorgerecht nach den Bestimmungen des BGB 
zusteht.
(2) Die Sorgeberechtigten dürfen ihr Wahlrecht nur persönlich 
ausüben. Abwesende Sorgeberechtigte sind wählbar, wenn 
ihre schriftliche Zustimmung zur Annahme der Wahl dem 
Wahlvorstand vor dem Wahlvorgang vorliegt. Briefwahl ist 
nicht zulässig.
(3) Sorgeberechtigte, die als Fachpersonal in der Kindertages-
einrichtung tätig sind oder die Aufsicht über diese führen, sind 
nicht wählbar.
(4) Die Sorgeberechtigten eines Kindes haben zusammen nur 
eine Stimme. Von den Sorgeberechtigten eines Kindes ist nur 
einer wählbar. Am Tag der Wahl tragen sich alle anwesenden 
Sorgeberechtigten namentlich in die Anwesenheitsliste ein. 
Sind beide Sorgeberechtigten erschienen, so muss die Anwe-
senheitsliste ausweisen, wer von beiden das Wahlrecht ausübt 
und wählbar ist.

§ 3 
Einberufung und Wahlvorbereitung  

der Elternkuratorien
(1) Die Elternschaft der Tageseinrichtung wählt auf Vorschlag 
der Elternschaft für die Dauer von zwei Jahren zwei Vertreter 
für das Kuratorium der Tageseinrichtung. Der Wahltag und die 
Wahlzeit werden durch Aushang in der Kita mindestens zwei 
Wochen vor dem Wahltag vom Kita-Träger bekannt gemacht.
(2) Die Wahlen werden von einem Wahlvorstand durchgeführt. Dieser 
besteht aus zwei Mitarbeitern des Kita-Trägers, von denen einer die 
Wahl leitet (Wahlleiter) und einer das Protokoll führt (Schriftführer).
(3) Der Wahlleiter stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Wahl 
sowie die Wahlberechtigung und Wählbarkeit anhand der 
Anwesenheitsliste fest.
(4) Die anwesenden Wahlberechtigten werden vom Wahlleiter 
aufgefordert, Wahlvorschläge abzugeben. Vor Beginn der Wahl-
handlung ist den Kandidaten angemessen Gelegenheit zur 
Vorstellung und den Wahlberechtigten zur Befragung der Kandi-
daten zu geben. Der Wahlleiter gibt die Wahlvorschläge in alpha-
betischer Reihenfolge bekannt und bringt diese zur Abstimmung.

§ 4 
Einberufung und Wahlvorbereitung  

der Gemeindeelternvertretung
(1) Die Elternvertreter jedes Kuratoriums der Tageseinrich-
tungen der Stadt Sandersdorf-Brehna wählen aus der Mitte 
der gewählten Elternvertreter für das Jahr 2019 bis spätestens 
05.11., ab dem Jahr 2021 jeweils bis spätestens 30.09. des Wahl-
jahres für die Dauer von zwei Jahren einen Vertreter und deren 
Stellvertretung für die Vertretung der Eltern in der Gemeinde 
(Gemeindeelternvertretung). Sie werden mindestens zwei 
Wochen vor dem Wahltag schriftlich eingeladen. Der Wahltag 
und die Wahlzeit werden von der Gemeinde festgelegt.
(2) Die Wahlen werden von einem Wahlvorstand durchgeführt. 
Dieser besteht aus zwei Mitarbeitern der Stadt Sandersdorf-
Brehna, von denen einer die Wahl leitet (Wahlleiter) und einer 
das Protokoll führt (Schriftführer).
(3) Der Wahlleiter stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Wahl 
sowie die Wahlberechtigung und Wählbarkeit anhand der Anwe-
senheitsliste fest. Die Gemeindeelternvertretung wählt aus ihrer 
Mitte einen Vorstand, der aus folgenden Ämtern besteht:
a. dem Vorsitzenden
b. dem stellvertretenden Vorsitzenden
c. dem Schriftführer
d. dem stellvertretenden Schriftführer
(4) Die Gemeindeelternvertretung wählt beginnend mit dem 
Jahr 2019 aus ihrer Mitte bis zum 08.11. des Wahljahres für die 
Dauer von zwei Jahren (Wahlperiode) jeweils in getrennten 
Wahlgängen einen Vertreter und dessen Stellvertreter für die 
Kreiselternvertretung. Näheres zu der Kreiselternvertretung 
regelt der Landkreis per Satzung.
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§ 5 
Wahl und Niederschrift

(1) In der Regel erfolgt die Wahl in getrennten Wahlgängen offen 
durch Handzeichen. Soweit einer der anwesenden Wahlberechtigten 
es verlangt, ist in geheimer Wahl mit Stimmzetteln abzustimmen.
(2) Der Wahlleiter stellt fest, wie viele Stimmen auf den jewei-
ligen Wahlvorschlag entfallen sind. Gewählt ist, der Vertreter 
der die meisten gültigen Stimmen auf sich vereint hat. Bei glei-
cher Stimmenzahl findet eine Stichwahl statt. Bei nochmaliger 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(3) Nach Abschluss der Auszählung des jeweiligen Wahlganges 
gibt der Wahlleiter das Wahlergebnis bekannt und stellt fest, 
ob die gewählten Vertreter die Wahl annehmen.
(4) Über die Wahlhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die vom Wahlleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
Die Niederschrift hat folgende Angaben zu enthalten:
1. Bezeichnung der Wahl,
2. Namen des Wahlvorstandes,
3. Ort und Datum der Wahl,
4. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung / des 

Aushangs,
5. Feststellung der Zahl der anwesenden Wahlberechtigten,
6. Liste der Wahlvorschläge,
7. Anzahl der für jeden Kandidaten abgegebenen Stimmen,
8. Wahlergebnis.

§ 6 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Das Wahlergebnis der Wahl zu den Elternkuratorien ist in 
der Kindertageseinrichtung durch Aushang ist spätestens am 
nächsten Werktag bekanntzugeben. Der Kita-Träger ist für die 
Bekanntmachung vor Ort verantwortlich. Die Bekanntgabe 
erfolgt für die Dauer eines Monats. Sie ist mit dem Datum des 
Tages des Aushangs und mit dem Datum der Abnahme zu 
versehen und vom Leiter der Kita zu unterzeichnen.
(2) Das Wahlergebnis der Wahl zu der Gemeindeelternvertretung 
und der Kreiselternvertreter ist im Amtsblatt der Stadt Sanders-
dorf-Brehna bekanntzugeben. Für die Bekanntgabe ist die Stadt 
Sandersdorf-Brehna verantwortlich. Zusätzlich ist das Wahler-
gebnis in den Kindertageseinrichtungen per Aushang durch 
den Kita-Träger bekanntzugeben. Die Bekanntgabe erfolgt für 
die Dauer eines Monats. Sie ist mit dem Datum des Tages des 
Aushangs und mit dem Datum der Abnahme zu versehen und 
vom Leiter der Kita zu unterzeichnen.
(3) Nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses durch 
Aushang ist dieser unverzüglich der zuständigen Stelle zur 
Aufbewahrung nach § 7 dieser Satzung zuzuleiten.

§ 7 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen zu den Wahlen der Elternkuratorien sind 
vom Kita-Träger für die Dauer der Wahlperiode aufzube-
wahren. Die Wahlunterlagen zu den Wahlen der Gemeindeel-
ternvertretung und der Kreiselternvertretung ist von der Stadt 
Sandersdorf-Brehna für die Dauer der Wahlperiode aufzube-
wahren. Nach der nächsten Wahl der gleichen Art sind die 
Wahlunterlagen zu vernichten.

§ 8 
Ausscheiden, Nachrücken, Ersatzwahl

(1) Scheidet ein gewählter Vertreter des Elternkuratoriums aus, 
rückt bis zum Ablauf der Wahlperiode der jeweils stimmnächste 

Bewerber nach. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht 
kein stimmnächster Bewerber zur Verfügung, ist innerhalb von 
zwei Monaten eine Ersatzwahl durchzuführen; d.h. es wird für den 
Rest der Wahlperiode gemäß dieser Satzung neu gewählt.
(2) Nach dem Ausscheiden eines gewählten Vertreters der 
Gemeindeelternvertretung oder eines gewählten Vertreters 
der Kreiselternvertretung, rückt bis zum Ablauf der Wahlpe-
riode der Stellvertreter nach. Das Amt des Stellvertreters bleibt 
bis zum Ende der Wahlperiode unbesetzt.
(3) Wechselt ein Kind eines gewählten Vertreters während der 
Wahlperiode die Kindertageseinrichtung innerhalb der Stadt 
Sandersdorf-Brehna, so ist die Tätigkeit des Vertreters in der 
Gemeindeelternvertretung bis zur Neuwahl fortzusetzen.

§ 9 
Wahleinsprüche, Wahlkosten

(1) Jeder Wahlberechtigte ist berechtigt Einsprüche gegen die 
Gültigkeit der Wahl binnen einer Woche nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses gegenüber der Stadt Sandersdorf-Brehna zu 
erheben, wenn er der Meinung ist, dass die Wahl nicht nach 
den in dieser Satzung festgelegten Vorschriften erfolgte. Die 
Sachgebietsleitung Jugend, Soziales und Kindertagesstätten 
ist verpflichtet Wahleinspruch zu erheben, wenn im Rahmen 
der Verantwortung der Durchführung der Wahlen bekannt 
geworden ist, das Verstöße gegen die in dieser Satzung fest-
gelegten Vorschriften erfolgte.
(2) Der Bürgermeister entscheidet über die Wahleinsprüche 
und über die Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl. Inhalt 
der Entscheidung lautet:
1. die Einwendungen gegen die Wahl sind unzulässig oder 

zulässig, aber nicht begründet und werden zurückge-
wiesen. Die Wahl ist gültig; oder

2. die Einwendungen gegen die Wahl sind begründet. Die 
ihnen zugrunde liegenden Tatbestände haben das Wahl-
ergebnis nicht oder nur unwesentlich beeinflusst. Die 
Wahl ist gültig; oder

3. die Einwendungen gegen die Wahl sind sämtlich oder 
zum Teil begründet. Die den begründeten Einwendungen 
zugrunde liegenden Tatbestände sind so schwerwiegend, 
das bei einwandfreier Durchführung der Wahl ein wesent-
lich anderes Wahlergebnis zustande gekommen oder fest-
gestellt worden wäre. Dabei wird

a.) das Wahlergebnis neu festgestellt oder berechtigt 
oder

b.) die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt.
(3) Die Wahlkosten eines Wahleinspruchs trägt die Stadt 
Sandersdorf-Brehna.

§ 10 
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
weiblicher, männlicher und diverser Form.

§ 11 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 26.09.2019 in Kraft.

Sandersdorf-Brehna, 26.09.2019

Andy Grabner
Bürgermeister
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11. Schließung der Sitzung

gez. Andreas Wolkenhaar, Vorsitzender

Einladung
zu der Sitzung des Gremiums Haupt- und Finanzaus-
schuss Sandersdorf-Brehna am 21.10.2019, um 18:00 
Uhr.
Sitzungsnr.: HFA SB - 007/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses,  Bahnhofstraße 2,

06792 Sandersdorf-Brehna 

Tagesordnung
TOP Betreff DSNR

Öffentliche Sitzung
1.   Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2.   Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3.   Genehmigung der Niederschrift über die vorherigen 

Sitzungen
4. Einwohnerfragestunde
5. Gleisführung Industriegebiet 
 Stakendorfer Busch 221/2019
6.  Beschluss über den Jahresabschluss 2015 
 der Stadt Sandersdorf-Brehna, Entlastung 
 des Bürgermeisters 211/2019
7. Bericht über den Vollzug des Haushalts 2019 
 der Stadt Sandersdorf-Brehna 212/2019
8. 1. Haushaltsberatung zur Haushaltsplanung 
 2020 213/2019
9. Beschluss über die Erhebung von Ausgleichs-
 beträgen für Gemeinbedarfseinrichtungen 
 Dritter im Sanierungsgebiet 
 „Ortskern Sandersdorf“ 214/2019
10. Außerplanmäßige Auszahlung für das 
 Investitionsvorhaben ‚Gehwegneubau - 
 Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf‘ 215/2019
11. Bekanntgaben und Anfragen
 Nichtöffentliche Sitzung
12. Bekanntgaben und Anfragen
13.  Genehmigung der Niederschrift aus dem nicht öffentli-

chen Teil der vorherigen Sitzungen
14. Personalangelegenheit 216/2019
15. Grundstücksangelegenheit 184/2019
16. Vergabeangelegenheit 217/2019
17. Vergabeangelegenheit 218/2019
18. Vergabeangelegenheit 219/2019
19. Vertragsangelegenheiten 222/2019
20. Schließung der Sitzung

gez. Andy Grabner, Vorsitzender

Einladung
zu der Sitzung des Gremiums Stadtrat Sandersdorf-Brehna
am 24.10.2019, um 18:00 Uhr.
Sitzungsnr.: SR SB - 011/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses,  Bahnhofstraße 2,

06792 Sandersdorf-Brehna 

Einladungen

Einladung
zu der Sitzung des Gremiums Jugendbeirat der Stadt 
Sandersdorf-Brehna am 15.10.2019, um 17:30 Uhr
Sitzungsnr.: JB SB - 007/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 2, 

06792 Sandersdorf-Brehna

Tagesordnung
TOP Betreff DSNR

Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die vorherige 

Sitzung
4. Projektplanungen Stand Oktober
5. Kinder- und Jugendfragestunde - Auswertung
6. Weitere Zusammenarbeit mit dem Stadtrat
7. Jugendfragestunde
8. Bekanntgaben und Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung
9. Bekanntgaben und Anfragen
10. Schließung der Sitzung

gez. Herr Yannik Kugler, Vorsitzender

Einladung
zu der Sitzung des Gremiums Wirtschafts-, Bau- und 
Ordnungsausschuss Sandersdorf-Brehna am 16.10.2019, 
um 18:00 Uhr.
Sitzungsnr.: WBO SB - 006/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses,  Bahnhofstraße 2,

06792 Sandersdorf-Brehna 

Tagesordnung
TOP Betreff DSNR

Öffentliche Sitzung
1.   Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2.   Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3.  Genehmigung der Niederschrift über die vorherige 

Sitzung vom 19.09.2019
4. Gleisführung Industriegebiet 
 Stakendorfer Busch 221/2019
5. Bekanntgaben und Anfragen
 Nichtöffentliche Sitzung
6. Bekanntgaben und Anfragen
7.  Genehmigung der Niederschrift aus dem nicht öffentli-

chen Teil der vorherigen Sitzung vom 19.09.2019
8. Vorstellung des Unternehmens Recon-T 223/2019
9. Information Fuhrpark städtische Feuerwehr 209/2019
10. Information zur Ausschreibung der 
 Bauhofleistungen für den Bereich Sandersdorf, 
 Zscherndorf, Renneritz, Ramsin und Heideloh
  210/2019
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Hiermit weise ich gem. § 15 (5) GO darauf hin, dass bei 
nicht abgeschlossenen Tagesordnungspunkten eine Fort-
setzung der Sitzung am 29.10.2019, 18.00 Uhr erfolgt.
Tagesordnung
TOP Betreff DSNR

Öffentliche Sitzung
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs-

gemäßen Einberufung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit des Stadtrates

2.  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-
nung und Feststellung der Tagesordnung

3.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nicht öffent-
lichen Sitzung des Stadtrates sowie aus den Sitzungen 
beschließender Ausschüsse

4.  Genehmigung der Niederschriften über die vorherigen 
Sitzungen vom 09.05.2019, 13.06.2019, 02.07.2019, 
29.08.2019 und 26.09.2019

5.  Bericht über den Stand der Umsetzung der Beschlüsse 
und der getroffenen Festlegungen aus dem öffentli-
chen Teil der letzten Sitzung sowie noch nicht schriftlich 
beantwortete Anfragen der Stadträte aus dem öffentli-
chen Teil der letzten Sitzung

6. Einwohnerfragestunde
7.  Berufung eines sachkundigen Einwohners 
 als Mitglied mit beratender Stimme in den 
 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Jugend 
 und Soziales 220/2019
8. Gleisführung Industriegebiet 
 Stakendorfer Busch 221/2019
9. Beschluss über den Jahresabschluss 2015 
 der Stadt Sandersdorf-Brehna, Entlastung 
 des Bürgermeisters 211/2019
10. Bericht über den Vollzug des Haushalts 2019 
 der Stadt Sandersdorf-Brehna 212/2019
11. 1. Haushaltsberatung zur Haushaltsplanung 2020
  213/2019
12. Beschluss über die Erhebung von Ausgleichs-
 beträgen für Gemeinbedarfseinrichtungen 
 Dritter im Sanierungsgebiet 
 „Ortskern Sandersdorf“ 214/2019
13. Außerplanmäßige Auszahlung für das 
 Investitionsvorhaben ‚Gehwegneubau - 
 Lieselotte-Rückert-Straße OT Zscherndorf‘ 215/2019
14. Bekanntgaben und Anfragen im öffentlichen Teil
 Nichtöffentliche Sitzung
15. Bekanntgaben und Anfragen im nichtöffentlichen Teil
16.   Genehmigung der Niederschrift aus dem nichtöffent-

lichen Teil über die vorherige Sitzung vom 09.05.2019, 
13.06.2019, 02.07.2019, 29.08.2019 und 26.09.2019

17.   Bericht über den Stand der Umsetzung der Beschlüsse 
und getroffenen Festlegungen aus dem nicht öffentli-
chen Teil der Sitzung

18. Personalangelegenheit 216/2019
19.  Grundstücksangelegenheit 184/2019
20. Vergabeangelegenheit 224/2019
21. Vergabeangelegenheit 219/2019
22. Vergabeangelegenheit 217/2019
23. Vergabeangelegenheit 218/2019
24. Schließung der Sitzung

gez. Mario Schulze, Vorsitzender

Weitere Bekanntmachungen

Öffentliche Stellenausschreibung
Die Stadt Sandersdorf-Brehna beabsichtigt zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle

SB Beschaffung (m/w/d)
neu zu besetzen.

Ihre Schwerpunktaufgaben:
- Abstimmungen mit den Sachbereichen über den Leis-

tungsumfang treffen
- Einholung von Angeboten für das Anlagevermögen
- Auslösen von Aufträgen
- Veranlassung von Mittelbindungen
- Anlegen und Buchen der Anlagen im Rahmen der Anla-

genbuchhaltung
- Ermittlung und Buchung der Anschaffungskosten
- Aufnahme der zu bewertenden Vermögensgegen-

stände im Rahmen der Inventur
- Unterscheidung zwischen Investitionen und Instandhaltung
- Stammdatenpflege in der Anlagenbuchhaltung
- Aufnahme neu angeschaffter Vermögensgegenstände
- Unterstützung der Kämmerei im Bereich Haushaltstä-

tigkeiten

Unsere Anforderungen an Sie:
- abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfach-

angestellte/-r, Bilanzbuchhalter/-in, Finanzbuchhalter/-in 
oder eine Ausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich

- wünschenswert sind Berufserfahrungen im Bereich 
Finanzen

- ein selbstständiges, genaues und effizientes Arbeiten
- Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Unser Angebot:
Die Stelle steht als befristete Teilzeitstelle mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden zur Verfügung. 
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) in der Entgeltgruppe 5. Es erwarten Sie 
abwechslungsreiche Aufgaben. Wir bieten umfangreiche 
Fortbildungsmöglichkeiten sowie flexible Arbeitszeiten.

Die Stadt Sandersdorf-Brehna sieht sich in der Gleichstel-
lung von schwerbehinderten und nicht schwerbehinderten 
Beschäftigten in besonderer Weise verpflichtet und begrüßt 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 
spätestens Freitag, den 25.10.2019, 12:00 Uhr an:

Stadt Sandersdorf-Brehna
Personalabteilung
Bahnhofstr. 2, 06792 Sandersdorf-Brehna
oder per E-Mail an andrea.senf@sandersdorf-brehna.de

Zudem bitten wir um Verständnis, dass aus Kostengründen 
nur dann Ihre Bewerbungsunterlagen zurückgesandt 
werden können, wenn diesen ein geeigneter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beiliegt. Andernfalls 
werden die Unterlagen nach 6 Monaten vernichtet.
Für weitere Auskünfte zu dieser Stellenausschreibung steht 
Ihnen die Personalabteilung, Frau Senf, Tel.: 03493 80125, 
E-Mail: andrea.senf@sandersdorf-brehna.de, zur Verfügung.



6 Der Lindenstein Nr. 20/2019 11. Oktober 2019

Veranstaltungen unter städtischer Beteiligung

Sonntagsmarkt in Sandersdorf-Brehna
Am Sonntag, dem 20. Oktober findet 
in der Mehrzweckhalle Sandersdorf-
Brehna in der Zeit von 14 – 18 Uhr der 
3. Sonntagsmarkt statt. 
Die Veranstaltung ist barrierefrei und für 
Menschen mit Behinderung geeignet. 
U. a. werden folgende Aussteller/
Themen vertreten sein:
• Generationen-Wohnen
• Mobilität
• Pflege
• Pkw
• mobile Haustierbetreuung
• Weißer Ring
• Fitness
• Hobbymaler
• Polizei
• Handarbeiten – Fietzliesen
• Hobbymaler Horst Kunze
• Tanzen
Zudem wird wieder eine Stadtwette mit 
dem Bürgermeister als Höhepunkt der 
Veranstaltung ausgetragen. Die Frauen 
Union Sandersdorf-Brehna wettet:
„Wetten, dass es Bürgermeister Andy 
Grabner nicht schafft, 11 Fußballer im 

Vereinstrikot auf die Bühne zu bringen, 
die im Anschluss mit den anwesenden 
Damen eine Runde Discofox tanzen?“
Der Wetteinsatz der Frauen Union kann 
sich sehen lassen: Sie wollen, wenn sie 
verlieren, die Einnahmen des Benefiz-
cafés für den Fußball-Nachwuchs spon-
sern. Verliert der Bürgermeister, wird er 
einen halben Tag in der Diakonie-Sozi-
alstation arbeiten.
Das weitere Bühnenprogramm:
14.00 Uhr
Eröffnung durch Bürgermeister Andy 
Grabner mit Verkünden der
Stadtwette durch Heidrun Schubert, 
Frauenunion Sandersdorf-Brehna
Ab 14.00 Uhr
Öffnung Benefizcafé: Kaffeetrinken und 
Kuchenessen für den guten Zweck
14.15 Uhr
Lounge-Musik mit dem Musikverein 
Sandersdorf
14.45 Uhr
Interview mit Michael Stelzl (Vizeprä-
sident der SG Union Sandersdorf ) und 
Jaqueline Taubert (United 4Lions) zum 

Thema Nachwuchsarbeit im Fußball in 
der Stadt Sandersdorf-Brehna
15.00 Uhr
Vor- und Mittanzen: Tanzlehrer Sven 
vom das Tanzwerk bittet aufs Parkett
15.15 Uhr
So wird gesteppt: Auftritt der Steppfrauen
15.30 Uhr
Auflösung der Stadtwette: Gewinnt der 
Bürgermeister oder die Frauen Union?
16.00 Uhr
Vor- und Mittanzen: Tanzlehrer Sven 
Janzen vom das Tanzwerk bittet aufs 
Parkett
16.15 Uhr
Interview mit der NEUBI zum Mehrge-
nerationen-Wohnprojekt
16.30 Uhr
Nun wird es orientalisch: das Ensemble 
Bella Leyla tritt auf
16.45 Uhr
Interview mit der AOK zum Thema 
Pflege und Vorsorge im Alter
17.00 Uhr
Blasmusik vom Feinsten mit dem Musik-
verein Sandersdorf
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Das Standesamt informiert
Am 14.10.2019 ist das Standesamt Sandersdorf-Brehna aufgrund einer Schulungsmaßnahme geschlossen.

Simone Meissner
Standesbeamtin
Fachbereich Zentrale Dienste und Recht
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Zahlreiche  

Unternehmen 

stellen sich vor stellen sich vorstellen sich vor

und geben Auskunft über  

Praktikum bzw. Ausbildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

Sekundarschule “Adolph Diesterweg“ Roitzsch 

stellen sich vorstellen sich vorstellen sich vor

Veranstaltungen in den Ortschaften

Wirtschaftsförderung
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Jugendclub

Das Belantis ruft
Den letzten Ferientag nutzten die 
Jugendlichen aus dem gesamten Stadt-
gebiet, um den Freizeitpark Belantis in 
Leipzig zu besuchen. Durch die schnelle 
Organisation konnte dies am Mittwoch, 
den 14. August, durchgeführt werden. 
Dank der Bereitstellung der Stadtbusse 
und Privatfahrzeuge ging es dann für 
30 Jugendliche los. Das Belantis in 
Sachsen bietet ein einzigartiges Freizei-
terlebnis für Jung und Alt. Hier werden 
über 60 Attraktionen angeboten, von 

actionreichen Achterbahnen über zahl-
reiche Karussells bis hin zu dutzenden 
Fahrgeschäften. Das sorgte bei allen Teil-
nehmern für Spaß ohne Ende. Mit seinen 
acht fantastischen Themenwelten war 
für jeden etwas dabei. Egal, ob man den 
ultimativen Adrenalinkick, das Kribbeln 
im Bauch oder etwas Ruhiges suchte, 
jeder wurde fündig. Im Gegensatz zur 
Pyramide „Fluch des Pharao“ war „Bela-
nitus Rache“ nicht für Jugendliche 
geeignet, denen schnell schwindlig wird. 

Das meistgefahrene Fahrgeschäft war die 
Achterbahn „Hurracan“, die mehrfach 
von allen Jugendlichen gefahren wurde. 
Als kleine Ruhepause konnte man eine 
„Fahrt des Odysseus“ machen, da es hier 
nicht so actionreich zugeht. Beim „Pfad 
der Mutigen“ konnten die Jugendlichen 
auch selbst Hand anlegen und sich Stirn-
bänder basteln, wie sie die Indianer früher 
trugen. Zwischendurch machten wir eine 
Pause, um Snacks zu uns zu nehmen, die 
im Gruppenticket enthalten waren.
Nach spannenden und attraktionsrei-
chen acht Stunden verließen wir den 
Park und traten die Heimreise zum 
Jugendclub Sandersdorf an. Die Fahrt 
hat allen sehr viel Spaß bereitet und 
die Jugendlichen freuen sich schon auf 
nächstes Jahr, um den nächsten Freizeit-
park unsicher zu machen.

Andrea Hille
Fachkraft für soziale Arbeit
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Bibliothek

Der 17. Lese(r)treff
Der 17. Lese(r)treff war gut besucht, 
und es gab eine interessante Diskus-
sion. Es ging um das Buch von Carmen 
Korn „Töchter einer neuen Zeit“, der erste 
Teil einer Trilogie. Alle drei Bücher sind 
in der Bibliothek Sandersdorf-Brehna 
ausleihbar.
Eine der Hauptgestalten ist Henny 
Godhusen, die 1919 eine Hebammen-
ausbildung an der Hamburger Frauen-
klinik Finkenau beginnt. Gerade einmal 
neunzehn Jahre ist sie alt, doch hinter ihr 
liegt bereits ein Weltkrieg. Jetzt herrscht 
endlich Frieden und Henny verspürt 

eine große Sehnsucht nach Leben. Drei 
Frauen begleiten sie auf ihrem Weg: die 
rebellische Käthe, die wohlerzogene, 
aber sich langweilende Ida, Tochter aus 
wohlhabendem Hause und die junge 
Lehrerin Lina. So verschieden die Frauen 
sind, so eng ist ihre Freundschaft, auch 
wenn diese in den kommenden Jahr-
zehnten oft auf die Probe gestellt 
werden wird. Carmen Korn erzählt deut-
sche Geschichte, in deren Mittelpunkt 
diese vier Frauen stehen.
Sie erzählt die Geschichte einer Genera-
tion, die Geschichte eines Jahrhunderts.

Der nächste Lese(r)treff 
ist am Mittwoch, dem 
11.12.2019, 14.30 Uhr in 
der Bibliothek Sanders-
dorf-Brehna. 
Im Mittelpunkt steht dabei das Buch von 
Nina George „Die Mondspielerin“.
Beim Lese(r)treff werden immer Bücher 
vorgestellt, die in der Bibliothek Sanders-
dorf-Sandersdorf ausleihbar sind!
Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbst-
zeit und freue mich auf ein Wiedersehen!

Brigitta Tiedtke

Mary Basson – Das Leben einer Malerin erschienen 2017 im Aufbauverlag
- Aus der Reihe Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe -
Gabriele Münter war als Schulmäd-
chen unbeholfen und wusste sich nicht 
richtig auszudrücken. Sie dachte, mit ihr 
stimmt etwas nicht. Zu ihrem neunten 
Geburtstag bekam sie von ihrem Vater 
einen Kasten Zeichenkohle und einen 
dicken Block Zeichenpapier.
Er sagte, „Dies sind Zauberstifte. Sie 
sollen uns zeigen, was Du siehst.“ Damit 
begann für sie das Malen. Sie besuchte 
mehrere Malschulen und lernte dort 
ihren Lehrer Wassily Kandinsky kennen, 
lieben und wird seine Muse. Als sie 
erfuhr, dass er verheiratet ist, war sie 
zutiefst enttäuscht. Das Haus in Murnau 
wurde zu ihrem gemeinsamen Lebens-
mittelpunkt. Sie lieben und streiten sich 
und entwickeln gemeinsam ihre Kunst.

Während des Ersten Weltkrieges muss 
Kandinsky Deutschland verlassen 
und überlässt ihr seine Bilder. In den 
folgenden Jahren weiß sie nicht, ob er 
noch lebt oder tot ist. Als sie 1921 über 
einen Anwalt erfährt, dass er lebt und 
neu verheiratet ist, seine Besitztümer 
zurück verlangt, bricht sie im wahrsten 
Sinne zusammen. Er lehnt es ab, sich 
mit ihr persönlich zu treffen. Sie ist sehr 
enttäuscht von ihm. Es kommt zu keiner 
Bildrückgabe.
Als die Nazis die „entartete Kunst“ 
beginnen zu beschlagnahmen, wagt 
sie deren Rettung. Mit ihrem Mann und 
einem befreundeten Bauern gelingt es 
ihr, alle Werke nach Murnau zu schaffen 
und dort gut zu verstecken. 

Bei einer Hausdurchsu-
chung werden diese zum 
Glück nicht gefunden.
Ende der 50er-Jahre 
stiftet sie den Nachlass 
der Stadt München und während der 
Eröffnungsfeier der Ausstellung wird sie 
geehrt. 
Sie nimmt nun endgültig Abschied von 
ihm und seinen Bildern. Endlich kann sie 
ihm sein Verhalten verzeihen und blickt 
hoffnungsvoll auf die kommenden 
Jahre.

Viel Spaß beim Selberlesen!

Felicitas Ulbrich
Leserin

Unsere Vereine berichten und informieren

Sportvereine

Bowling - BC Sandersdorf 97 - Damen festigen 2. Platz in der Regionalliga
Mit dem 2. Spieltag 
konnten die Damen ihren 
2. Platz in der Regional-
liga weiter festigen. 

Mit nunmehr nur 2 Punkten Rück-
stand auf Platz 1 sind sie der erste 

Verfolger der VSG Oppin Damen I. In 
der direkten Auseinandersetzung mit 
den Oppinern mussten sie sich mit nur 
8 Pin Unterschied erneut geschlagen 
geben. Die Liga wird sich an diesem 
Zweikampf aller Vorraussicht nach 

entscheiden, was viel Spannung mit 
sich bringt. In der Besetzung Manuela 
Friede, Stephanie Elze, Petra Lorenz und 
Christina Rohowski wurde der Höchst-
pinwert an diesem Tag mit 3.125 Pin 
eingefahren.
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Bowling - BC Sandersdorf 97 - Herren -  
Wiederaufstieg mit starker Leistung angezeigt!
Mit dem 1. Spieltag der Herren in der 
Oberliga, haben die Sandersdorfer 
Bowlingsportler ihr Ziel klar zum 
Ausdruck gebracht, im nächsten Jahr 
wieder in der in der höchsten Spielklasse 
spielen zu wollen. In der neuformierten 
Mannschaft konnten sich mit Mann-
schaftskapitän Stephan Lorenz und Uwe 
Lange auch Neuzugänge Philipp Mai, 
Frank Pullwitt und Dirk Reinsberger mit 
14 Punkten gleich an die Tabellenspitze 
der Liga spielen. Damit schafften sie es,  
gleich drei Punkte Abstand zum Tabel-
lenzweiten herauszuarbeiten. Bester 
Spieler der Mannschaft und am Spieltag 
in der Oberliga war Stephan Lorenz mit 
einem Schnitt von 195,6 Pin. Mit dem 4. 
und 5. Platz in der Einzelwertung durch 
Frank Pullwitt und Uwe Lange ist für den 
frühen Zeitpunkt der Saison eine klare 
Ansage an die Mitbewerber gegeben 
worden.
Die Senioren I in der Regionalliga 
mussten bereits den 2. Spieltag absol-
vieren und konnten sich mit einer Stei-
gerung zum 1. Spieltag 11 Punkte 
erspielen. Damit festigten sie ihren 

5. Tabellenplatz und verringerten den 
Abstand auf Rang drei auf 6 Punkte. In 
der Besetzung Hans-Jürgen Dippold, 

Peter Lorenz und Steffi Bach konnten 
sie ihre Stärke an diesem Tag vor allem 
gegen die Tabellenführer ausspielen.

15. Tanzfest um den Wanderpokal der Stadt Dessau-Roßlau
Wenn über 400 Tänzerinnen und Tänzer im 
Alter von sechs bis dreißig Jahren zu Musik-
stücken aus dem Bereich Klassik, Jazz oder 
Street-, Break- und Hip-Hop tanzen und 
dazu hunderte Gäste begeistern, dann war 
wieder der Tanzwettbewerb in Dessau-
Roßlau. Wie jedes Jahr richtet die Revue-
tanzgruppe Showtime e. V. diese Veran-
staltung aus. Am 14.09.2019 war es wieder 
so weit. Die Brehnaer Dance Girls wollten 

erneut ihr Können vor einer fünfköpfigen 
Profijury unter Beweis stellen. Im Tanz kann 
man Geschichten erzählen, Emotionen 
und Gefühle ausdrücken oder in eine Rolle 
schlüpfen und etwas darstellen.
Bei Ronja Frohberg hieß diese Rolle 
„Spider“ und so überzeugte sie mit hohen 
Sprüngen, Drehungen und Akrobatik. 
Dafür gab es den Wanderpokal für die 
Höchstpunktzahl und den ersten Platz, 

gefolgt von Helena Woitsch mit dem 
modernen Tanz „Lady“. Auch Anne Bening 
erhielt für ihre Solovariation aus „Schwa-
nensee“ einen ersten Platz und gemeinsam 
mit Ronja Frohberg ertanzte sie sich im 
Paartanz „Paris“ ebenfalls den Sieg.
Die Tänzerinnen empfanden die Vertei-
digung der Erfolge aus dem Vorjahr als 
unfassbar spannend und aufregend, 
aber es stand auch noch der Gruppen-
tanz offen. Gemeinsam mit Malin Kraus, 
Jette Naumann und Jasmin Wittek 
errangen die Dance auch hier einen 
ersten Platz. Die Freude der Mädchen, 
der mitreisenden Familien und Unter-
stützer war riesengroß. 
Ein herzliches Dankeschön den Veran-
staltern, unseren Eltern, den fleißigen 
Helfern und an unsere Trainerin Yvonne 
Ecke. Ohne ihre Professionalität wäre 
unser Traum vom Erfolg nie wahr 
geworden. Mit dem überaus erfolgrei-
chen Abschneiden in diesem Wettbe-
werb beginnt jetzt die Arbeit für das 
nächste Jahr. Darauf freuen wir uns 
bereits jetzt sehr!

Dance Girls Brehna

Bowlingclub Sandersdorf 97; Herren Oberliga Sachsen-Anhalt: Philipp Mai, Stephan 
Lorenz, Uwe Lange, Frank Pullwitt (v. l. n. r.)
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Bowling - BC Sandersdorf 97 - Bezirksliga Herren
Mit der Bezirksliga der Herren und 
unserem neu formierten 2. Herrenteam 
ist nun auch die letzte Bowlingmann-

schaft in die neue Saison eingestiegen. 
Schon am ersten Spieltag ersatzge-
schwächt durch Krankheit musste unser 

Jugendspieler Denny Eschenbacher 
aushelfen und hat sich dabei noch 
einmal steigern können.
Insgesamt holte die Mannschaft 10 
Punkte. In der Besetzung Daniel Lorenz 
(717 P), Dirk Reinsberger (742 P), Denny 
Eschenbacher (809 P) und Mannschafts-
kapitän Dietmar Föhlisch (851 Pin) 
konnten sie mit diesem guten Start 
einen 3. Platz in der Tabelle sichern.
Die 2. Seniorenmannschaft konnte am 
2. Spieltag nicht an die guten Leistungen 
anschließen und musste sich auf schwie-
rigen Bahnverhältnissen in Magdeburg 
mit einer „0“ Runde zufrieden geben. 
Damit rutschten sie in der Tabelle vom 
4. Platz auf den 7. Platz zurück.

Hans-Jürgen Dippold
BC Sandersdorf 97
Union Sandersdorf e. V.

Bezirksliga - 2. Herren, BC Sandersdorf 97, D. Lorenz, D. Eschenbacher, D. Reinsberger, D. 
Föhlisch

Karnevalsvereine

31. Faschingsession des Ramsiner Carneval Verein e. V. wird 
eröffnet
Die fünfte Jahreszeit 
beginnt und der RCV lädt 
zur ersten Veranstaltung.

Am 16. November 2019 wird die neue 
Session des Ramsiner Carneval Verein e. V. 
eröffnet. An diesem Tag lädt der RCV zur 
31. Session in seine Narhalla nach Renne-
ritz ein. Dort heißt man zur Eröffnungs-
veranstaltung Jung und Alt willkommen.
Auf den Besucher aus nah und fern 
warten interessante und ereignis-
reiche Darbietungen. Heitere Bühne-
nerlebnisse, musikalische Auftritte und 
rundum lustige Programmpunkte haben 
sich die Ramsiner Jecken für dieses Jahr 
ausgedacht. Veranstaltungsort ist, wie 
den Stammgästen schon über Jahre 

bekannt, der Renneritzer Saal. Die 
Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. 
Der Einlass wird allen Gästen bereits ab 
18.00 Uhr gewährt.
Eine Kartenvorbestellung ist ab sofor-
tigem Zeitpunkt bei Reinhard Pilz, unter 
034954 39745 möglich. Der Karten-
vorverkauf erfolgt am Donnerstag, 
den 7. November 2019, in der Zeit 
zwischen 18 und 19 Uhr. Achtung: 
Erstmalig werden die Eintrittstickets im 
Renneritzer Saal in der Inneren Dorf-
straße 8a ausgegeben.
Der RCV freut sich auch dieses Jahr 
darauf, zahlreiche Faschingsbesucher 
in der heimischen Narhalla in Renneritz 
begrüßen zu dürfen.
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Fasching mit dem Roitzscher Carnevalsverein 2019/2020

Wenn du dir nicht selbst 
Konfetti in dein Leben streust, 

dann übernehmen wir das 
gerne für dich:

2019
Montag, 11.11.2019, 17:17 Uhr - Sessionseröffnung mit Schlüs-
selübergabe, Haus am Park Roitzsch
Samstag, 16.11.2019, 19:00 Uhr – Veranstaltung, Mehrzweck-
halle (Schule) Roitzsch
Die Karten für die Veranstaltung werden ab 28.10.2019 
bei Riedel & Gebauer, Ernst-Thälmann-Straße 4 in Roitzsch 
verkauft (034954 21549).

2020
Samstag, 08.02.2020, 19:00 Uhr – 1. Veranstaltung, Mehr-
zweckhalle (Schule) Roitzsch
Sonntag, 09.02.2020, 15:00 Uhr – Kinderfasching, Mehrzweck-
halle (Schule) Roitzsch
Samstag, 15.02.2020, 19:00 Uhr – 2. Veranstaltung, Mehr-
zweckhalle (Schule) Roitzsch

Wir freuen uns auf eine tolle Session!

Rottscher Hellau
der RCV

Anzeige
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Kulturvereine

Renneritzer Frauensportgruppe auf Goethes Spuren
Ziel der traditionellen Mehrtagesfahrt war in diesem Jahr Weimar

Getreu der Aussage von Johann Wolf-
gang von Goethe „Die beste Bildung 
findet ein gescheiter Mensch auf Reisen“ 
unternahm die Frauensportgruppe 
des Heimatvereins Renneritz auch in 

diesem Jahr wieder 
ihre Vereinsfahrt. Vom 
6. bis 8. September 
2019 führte sie der Weg 
nach Weimar, Stadt der 
Klassik und Moderne 
und Teil des UNESCO 
Weltkulturerbes.
Bei einem geführten 
Stadtrundgang erhielten 
die Sportfrauen einen 
ersten Eindruck über 
die kulturellen Denk-
mäler Weimars und 
gleichzeitig auch inte-

ressante Einblicke in die Historie der 
Stadt. Im Ausflugsprogramm durfte ein 
Besuch des Bauhaus-Museums natür-
lich nicht fehlen. Vor genau 100 Jahren 
wurde das Bauhaus unter Federfüh-

rung von Walter Gropius in Weimar 
gegründet. Gewohnt aktiv ging es 
für die Frauen weiter: Bei herrlichem 
Herbstwetter unternahmen sie einen 
langen Spaziergang im Park an der Ilm 
und besuchten das geschichtsträchtige 
Gartenhaus von Goethe.
Da bei einer solchen Fahrt der Genuss 
jedoch nicht zu kurz kommen darf, 
wurde die Reise mit einem Essen im 
ältesten Fachwerkhaus der Stadt, dem 
„Köstritzer Schwarzbierhaus“, abge-
rundet. Der Restaurantbesuch war 
nach einhelliger Meinung ein Gaumen-
schmaus für die Sinne und die Seele 
gleichermaßen und die Mehrtagesfahrt 
insgesamt ein tolles Erlebnis.

Maik Janak
Heimatverein Renneritz

Mit Schwung in den Herbst
Mit Schwung in den Herbst ging es am 
21. September 2019 in Roitzsch. Orga-
nisiert vom Heimatverein Roitzsch e. V. 
lockte die Sonne groß und klein auf die 
Kirchwiese in Roitzsch.
Ende September, über 25 Grad Celsius! 
Wie soll man denn damit umgehen?
Spekulatius oder Wassereis?
Kürbissuppe oder Grillwurst?
Glühwein oder Caipirinha?
Mandarine oder Wassermelone?
Kurze oder lange Hose?
Übergangsjacke oder Daunenjacke?
Viele, viele Besucher genossen diesen 

schönen Frühherbst-/Spätsommertag 
mit bester Unterhaltung und toller Stim-
mung durch das Saxophonorchester 
„Sax & Fun“ mit Kathrin Eipert, dem 
Roitzscher Carnevalsverein e. V., dem 
KCE Saxonia e. V. sowie Spiel und Spaß 
auf der Hüpfburg, flotte Fahrten mit der 
Pferdekutsche sowie Luftballonmodel-
lieren mit einer lustigen Clownsfrau.
Ein großer Dank geht an alle Beteiligten 
für die gute Zusammenarbeit. Ganz 
besonders danken wir dabei unserem 
Bauhof für die stets große Unterstützung!

Heimatverein Roitzsch e. V.
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Feuerwehr

Feuerwehr-Leuchtschild erstrahlt in 
neuem Glanz
Das alte Leuchtschild am Gerätehaus der Roitzscher Feuer-
wehr war schon etwas in die Jahre gekommen und so erklärte 
sich Firma Gebrüder Schöbe ‘Schilder und Schriften‘ bereit, 
dem alten Schild eine neue Beklebung zu spendieren.
Doch bereits beim Abbau des alten Schildes deutete sich an, 
was in der Werkstatt der Firma Schöbe traurige Gewissheit 
wurde: Das komplette Leuchtschild war nicht mehr zu retten. 
Die Plaste war so spröde, dass sie brach.
Dank des jahrelangen guten Verhältnisses und Zusammenar-
beit zwischen der Firma Schöbe und der Feuerwehr Roitzsch, 
erklärten sich Michael und Frank Schöbe bereit ein komplett 
neues Leuchtschild einschließlich Leuchtkasten und Leucht-
mittel zu spenden. Nun erstrahlt der Schriftzug „Feuerwehr 
Roitzsch“ über den Toren der Fahrzeughalle in neuem Glanz 
(und sogar noch etwas größer).
Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Roitzsch 
möchten sich recht herzlich bei der Firma Gebrüder Schöbe 
‘Schilder und Schriften‘ für diese tolle Unterstützung 
bedanken.

Oberbrandmeister Stefan Rosenkranz
Wehrleiter Feuerwehr Roitzsch

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Freitag, dem 25. Oktober 2019.

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 
Dienstag, der 15. Oktober 2019, 9.00 Uhr. 

Wir bitten höflichst den Termin des Annahme-
schlusses einzuhalten. Später eingehende Beiträge 
und Anzeigen können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Sie wollen

hoch hinaus?

Das passende Stellenangebot finden Sie im 
Stellenmarkt Aktuell
LINUS WITTICH Medien KG

An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Tel. 03535 4 89 - 0 | info@wittich-herzberg.de
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Glückwünsche und Gratulationen

Herzliche Glückwünsche zur Geburt der kleinen
 Maya Trambow am 14. Juli übermittelten 

unser Bürgermeister Herr Andy Grabner sowie 
der Ortsbürgermeister von Glebitzsch

Herr Kahsche. Die Eltern Jenny Weinhold und
 Tobias Trambow nahmen das Willkommensgeschenk 

gern entgegen und freuen sich auf die weitere 
gemeinsame Zeit als kleine Familie.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Sandersdorf-Brehna  
Frau Magrit Pingel am 11.10. zum 70. Geburtstag
Frau Gisela Clauß am 12.10. zum 80. Geburtstag
Herr Joachim Schulze am 14.10. zum 80. Geburtstag
Frau Christa Schröter am 15.10. zum 80. Geburtstag
Frau Ruth Zorn am 15.10. zum 70. Geburtstag
Herr Reinhold Seidel am 19.10. zum 70. Geburtstag
Herr Horst Jänsch am 20.10. zum 85. Geburtstag
Frau Beate Rößler am 21.10. zum 70. Geburtstag
Frau Ilona Drews am 22.10. zum 70. Geburtstag
Frau Monika Thiel am 22.10. zum 70. Geburtstag
Frau Edith Thielicke am 23.10. zum 85. Geburtstag
Frau Klaudia Demuth am 24.10. zum 75. Geburtstag
OT Stadt Brehna  
Herr Roland Witter am 11.10. zum 80. Geburtstag

Frau Sybille Becker am 19.10. zum 70. Geburtstag
Frau Ingrid Schumann am 24.10. zum 80. Geburtstag
OT Petersroda  
Herr Hartmut Jesche am 21.10. zum 75. Geburtstag
Frau Roswitha Kuznick am 21.10. zum 70. Geburtstag
OT Ramsin  
Herr Gerd Ohme am 18.10. zum 75. Geburtstag
Frau Eva Martin am 20.10. zum 75. Geburtstag
OT Roitzsch  
Herr Gerd May am 14.10. zum 75. Geburtstag
Frau Inge Wagner am 14.10. zum 80. Geburtstag
Frau Inge Engelmann am 19.10. zum 85. Geburtstag
Herr Manfred Söhle am 19.10. zum 70. Geburtstag
OT Zscherndorf  
Frau Gudrun Schröter am 19.10. zum 80. Geburtstag

Alles Gute zur  
„Goldenen Hochzeit“

Vor 50 Jahren, am 27.09.1969, heirateten Gabriele und 
Horst Waßkowiak. Sie waren viel unterwegs bevor sie 
2016 wieder zurück in die „alte Heimat“ nach Sanders-
dorf kamen. Hier haben sie ihren Platz für die zukünftigen 
Jahre gefunden. Frau Montag gratulierte im Namen des 
Bürgermeisters, überreichte einen Präsentkorb und über-
mittelte Glückwünsche des Präsidenten des Landesver-
waltungsamtes Thomas Pleye.
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Veranstaltungsplan

Dienstag, 15. Oktober
17:30 Uhr
Jugendbeirat, Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Sanders-
dorf-Brehna, Bahnhofstraße 2
Mittwoch, 16. Oktober
18:00 Uhr
Wirtschafts-, Bau- und Ordnungsausschuss Sandersdorf-
Brehna, Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Sandersdorf-
Brehna, Bahnhofstraße 2
Sonntag, 20. Oktober
14:00 - 18:00 Uhr
3. Sonntagsmarkt, Mehrzweckhalle Sandersdorf-Brehna
Montag, 21. Oktober
18:00 Uhr
Haupt- und Finanzausschuss Sandersdorf-Brehna, Sitzungssaal 
des Rathauses der Stadt Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2
Donnerstag, 24. Oktober
18:00 Uhr
Stadtrat Sandersdorf-Brehna, Sitzungssaal des Rathauses der 
Stadt Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2
Samstag, 26. Oktober
9:30 - 14:30 Uhr
94. Rassegeflügelschau, Gaststätte „Zur Linde“ in Ramsin
Montag, 28. Oktober
17:00 - 19:00 Uhr
Berufswahlmesse, Sekundarschule „Adolph Diesterweg“ 
Roitzsch

Mittwoch, 30. November
ab 17:00 Uhr
Halloweenfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Sandersdorf, 
Teichstraße 18
Montag, 11. November
11:11 Uhr
Eröffnung der Karnevalssaison in der Stadt mit Schlüsselüber-
gabe im Rathaus Sandersdorf-Brehna
Montag, 11. November
17:17 Uhr
Sessionseröffnung des Roitzscher Carnevalvereins mit Schlüs-
selübergabe, Haus am Park Roitzsch
Samstag, 16. November
19:00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung zur Faschingsession des Roitzscher 
Carnevalsverein, Mehrzweckhalle Roitzsch
Samstag, 16. November
19:30 Uhr
Eröffnungsveranstaltung zur 31. Faschingsession des 
Ramsiner Carneval Verein e. V., Renneritzer Saal
Mittwoch, 11. Dezember
14:30 Uhr
Lese(r)treff, Stadtbibliothek Sandersdorf-Brehna

Apotheken-Notdienstplan

Freitag 11.10.2019 Sittig-Apotheke, Bitterfeld
Samstag 12.10.2019 Sittig-Apotheke, 

Sandersdorf-Brehna; 
Linden-Apotheke, 
Gräfenhainichen

Sonntag 13.10.2019 Apotheke am Kornhausplatz, 
Bitterfeld

Montag 14.10.2019 Robert-Koch-Apotheke,
Wolfen

Dienstag 15.10.2019 City-Apotheke, Wolfen
Mittwoch 16.10.2019 Marienapotheke im Zentrum,

Sandersdorf-Brehna; 
Glück-Auf-Apotheke, 
Zschornewitz

Donnerstag 17.10.2019 Flora-Apotheke, Bitterfeld

Freitag 18.10.2019 Bernstein-Apotheke, 
Friedersdorf

Samstag 19.10.2019 Sertürner-Apotheke,
Holzweißig; 
Adler-Apotheke, 
Gräfenhainichen

Sonntag 20.10.2019 Apotheke im Real, Bitterfeld
Montag 21.10.2019 Avie-Apotheke, Muldestausee/

Gossa; 
Sittig-Apotheke, Zörbig

Dienstag 22.10.2019 Paracelsus-Apotheke, Raguhn; 
Adler-Apotheke, Brehna

Mittwoch 23.10.2019 Sittig-Apotheke, Wolfen
Donnerstag 24.10.2019 Adler-Apotheke, Jeßnitz
Freitag 25.10.2019 Nord-Apotheke, Wolfen

Geburtsanzeigen. Die ganz besondere Art, Freude zu teilen.
online aufgeben: wittich.de/geburt



OBSTHOF ULRICH
Dirk und Ingo Schauer GbR 

06780 Zörbig – Tel. 034956 20215

Im Verkaufshaus, Ortsausgang Zörbig, Ri. Halle 
Mo. – Fr. 9.30 – 18.00/Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

Die neue Ernte ist da! Frisch vom Baum:
Äpfel, Birnen, Pflaumen!

Funk 0179 4896012 
06780 Zörbig - Tel. 034956 20215 

KONTAKT - INFO - BUCHUNGEN: 

BALLON 2000 
Frank Littich 

Küttener Anger 5
06193 Petersberg

Funk 0173 / 3 85 88 55

Tel. 03 46 00 / 2 07 93

Die Geschenkidee!
Verschenken Sie ein Stück Himmel – eine Ballonfahrt
Hier wird man zum König der Lüfte, wenn man mit dem 
Heißluftballon in atemberaubende Höhen aufsteigt – ein herrliches 
Gefühl des Schwebens zwischen Wind und Natur. 
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Kreismuseum Bitterfeld
Führung und Dialog „Perspektivwechsel“
Am 23. Oktober 2019, 14:00 Uhr und 18:00 Uhr führt der 
Künstler und Fotograf Eike Laeuen zum Thema „Perspektiv-
wechsel“ durch die Ausstellung im Kreismuseum Bitterfeld.
„Das Kreismuseum Bitterfeld ist ein Schatzkästchen: Zwar 
hat es nicht die Fläche großstädtischer Renommiermuseen; 
dennoch sind in den einzelnen Abteilungen viele interessante 
Exponate zu erkunden. Manche werden schnell entdeckt, 
andere oft übersehen. Interessant somit die Frage: was 
bestimmt, was wir im Museum wahrnehmen. Ein Künstler und 
Fotograf spricht über seine eigene Wahrnehmungsweise und 
lädt zum Gedankenaustausch über Wahrnehmung an sich ein.“
„Thematische Führungen durch Ausstellungen ermögli-
chen direkt und indirekt anschauliche Einblicke in weltweite 
Vernetzungen von Natur und Mensch in Vergangenheit und 
Gegenwart. Damit gekoppelte Gesprächsrunden öffnen den 
Gedankenaustausch im Publikum und einen Dialog mit zum 
Thementag eingeladenen Experten und Expertinnen.“
Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Themenwoche 
„Unerhört: Die ganze Welt aus den Fugen. Museum im Dialog“ 
vom 21. bis 27. Oktober 2019, in 10 Museen Sachsen-Anhalts, 
statt. Der Schirmherr ist Gunnar Schellenberger der Staatsse-
kretär für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt.
Dies ist eine Themenwoche in Zusammenarbeit von Museums-
verband Sachsensen-Anhalt und OIKOS EINE WELT und unter-
stützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, dem Land Sachsen-Anhalt und der 
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt beträgt 
2,50 € bzw. 1,50 € ermäßigt. Um Voranmeldung wird gebeten. 
Das Kreismuseum Bitterfeld ist keine barrierefreie Einrichtung.

Nummern für den Notfall

Für jeden Notfall eine Nummer
03493 513150 Rettungsleitstelle

Ihre Nummer für alle Fälle! Hier errei-
chen Sie die Rettungsleitstelle Bitter-
feld, die alles Weitere in die Wege 
leitet.

110 Polizei-Notruf
112 Feuerwehr und Rettungsdienst
116117 Ärztliche Bereitschaft
03493 301-0 Polizeirevier Bitterfeld
03494 31054 Frauennotruf
0361 730730 Giftnotruf
0800 1110111 Telefonseelsorge
0800 2305070 enviaM Entstörungsnummer 

(24h kostenfrei)
0180 22009 MITGAS Bitterfeld Gasstörungsdienst

weitere Veranstaltungen

AnzeigenAnzeigen

anzeigen.wittich.de



-  pro Kästchen nur  
ein Zeichen eintragen

-  hinter jedem Wort/Satzzeichen  
ein Kästchen als  
Zwischenraum frei lassen

-  Kürzungen behält  
sich der Verlag vor

- KEIN Größenmuster anhängen

- nur für private Kleinanzeigen

NICHT für: 
-  Familienanzeigen (Danksagungen, 

Geburtstagsgrüße etc.)
- geschäftliche Anzeigen

private Kleinanzeigen
Für die nächstmögliche Ausgabe des Amts- bzw. Mitteilungsblattes 

von: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR

 Chiffre gewünscht   (Bei Chiffre-Anzeigen entstehen  
Zusatzkosten von 6,50 EUR.)

Meine Anschrift:

Name , Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)

Ort/Datum  1. Unterschrift für Auftragserteilung

Hinweis zum Datenschutz: Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des 
Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist 
auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

SEPA-Lastschrift  Gläubiger-ID: DE7403200000394688
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des 
aus nebenstehenden Auftrag resultierenden Gesamtbetrages von meinen/unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditistitut an, 
die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Bargeld liegt bei  Bankeinzug

Kreditinstitut BIC

D E
IBAN Datum/Unterschrift

Ort/Datum  2. Unterschrift für Auftragserteilung

Eine separate Rechnung wird nicht gestellt.

Coupon bitte zurücksenden an: LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Fax: 03535 489-165 | Tel. für Rückfragen: 03535 489-162 
privatanzeigen@wittich-herzberg.de

D E
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Bestattungshaus Sandersdorf
06792 Sandersdorf, Hauptstraße 26
Tel.: 0 34 93 / 51 43 50
Bestattungshaus Bitterfeld
06749 Bitterfeld, am Friedhof
Friedensstraße 41 c, Tel.: 0 34 93 / 37 00 
Bestattungshaus Raguhn
06779 Raguhn, Am Werder 1
Tel.: 03 49 06 / 3 00 00

Schröter Bestattungen
Ein offenes Ohr - Eine helfende Hand - Ein Zeichen des Vertrauens

Eine würdevolle Bestattung muss nicht teuer sein!

Walther-Rathenau-Str. 58 I OT Bitterfeld
03493 /82 47 59
Rathausstr. 47 I Raguhn-Jeßnitz
034906 / 32 69 51
www.antea-bestattungen.de

Rat und Hilfe
• Vorsorgeberatung
• Bestattungen aller Art
• Behördengänge
• eigene Trauerhalle

Tag & Nacht 

für Sie da 

Trauerkränze
Der Kranz, der wie der Kreis 
keinen sichtbaren Anfang und 
kein Ende hat, ist ein Symbol 
der Unendlichkeit des Lebens. 
Deshalb ist der Kranz in der 
Trauerfloristik das Werkstück 
der ersten Wahl. 
Je nach Region sind unter-
schiedliche Varianten üblich:
Den Kranz mit einem aufge-
arbeiteten Blumenstrauß trifft 
man ebenso an wie das rund-
um mit Blumen besteckte Ge-
binde oder aufwändig gear-
beitete Kränze aus Blattgrün. 
Dabei gehen die Varianten 
teilweise fließend ineinander 
über.  BdF

Anzeige

Ort der Erinnerung Anzeige

Rituale und Symbole geben Menschen Halt. Vor allem dann, 
wenn nur noch die Erinnerung lebt. Das Grab ist der Ort der Er-
innerung, ein Ort, an dem Trauer erlebt und verarbeitet werden 
kann. Einem guten Grabstein gelingt es, die Identität des Ver-
storbenen zu bewahren und mit ihm über den Tod hinaus in Ver-
bindung zu bleiben. Der Besuch am Grab ist ein wichtiges, ein 
zentrales Trauerritual für die Trauerbewältigung.
Schön gestaltete, personenbezogene Grabsteine werten nicht 
nur den Friedhof optisch auf, sie sind auch die letzte Möglich-
keit, einem Verstorbenen gegenüber Liebe, Respekt und Dank-
barkeit für dessen Lebensleistung auszudrücken. Heute werden 
oft moderne Grabsteine im Materialmix aus verschiedenen Na-
tursteinen kombiniert und gefertigt. Man kann überrascht sein 
wie schön, schlicht und zeitlos elegant Grabsteine heute sein 
können. Auf den Friedhöfen zeigt es sich bereits, dass bundes-
weit sehr viele Hinterbliebene die Möglichkeiten der modernen 
Grabmalgestaltung gerne nutzen. akz-o
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Hilfe bei der Trauerbewältigung Anzeige

Der Prozess des Trauerns kann mehrere Jahre dauern. Es gibt 
jedoch Menschen, die überdurchschnittlich lange oder schwer 
um jemanden trauern und darunter sehr leiden. Sie scheitern oft 
unbewusst am Übergang von einer Phase zur nächsten. Wenn 
man allein mit der Trauer nicht fertig wird, stehen einem ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Hilfe bei der Trauerbe-
wältigung zu erhalten. Eine private Maßnahme zur Trauerbewäl-
tigung sind beispielsweise Tagebücher, die bei der Aufarbeitung 
von Gefühlen helfen. Die schriftliche Fixierung seiner Gefühle 
und Gedanken kann einen dabei unterstützen, den Verlust zu 
verarbeiten. Dann kann eine Unterstützung durch eine profes-
sionelle Begleitung gut tun und helfen, den eigenen Lebensweg 
weiter zu gehen und den Verlust Stück für Stück in das Leben, 
in die Biographie zu integrieren. Geleitete Trauergruppen werden 
von vielen Betroffenen als sehr hilfreich erlebt, da sie erfahren, 
dass es andere Menschen in ähnlichen Situationen gibt. Ein 
Austausch wird oft als bereichernd und stützend erfahren. GBV
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Komfortable Hauswärme 
statt Heizungssorgen

treiben der Heizung werden einem 
sogenannten Contractingpartner über-
lassen. 

Kein Eigentum. 
Keine Sorgen!

Als ein solcher Partner steht Eigen-
heimbesitzern zum Beispiel der 
Energieversorger und Systemanbie-
ter enviaM mit einer Komplettlösung 
zur Seite. Bei der Umrüstung bleibt 
enviaM Eigentümer der Anlage und 
übernimmt damit auch die Verantwor-
tung für alle anfallenden Aufgaben.

Für Hausbesitzer heißt das, sich zehn 
Jahre lang schlicht um nichts mehr 
kümmern zu müssen, bei gleichzeitig 
komplett planbaren Kosten. enviaM 
übernimmt sämtliche Vorgänge sowie 
alle laufenden Kosten dafür. Sollte es 
zu Störungen, Ausfällen oder gar Not-
fällen kommen, steht ebenfalls enviaM 
in der Pflicht und sorgt umgehend und 
rund um die Uhr für Hilfe. 

Bei einem sogenannten Hauswär-
me-Contracting entfällt auch die Su-
che nach einem Handwerker oder 

Installationsbetrieb, denn enviaM 
besitzt eigene Fachpartner für die 
Umsetzung. Alternativ können sich 
Heizungskunden auch von einem In-
stallateur ihrer Wahl betreuen lassen. 

Alles inklusive statt alles 
selbst zu stemmen

Dabei erweist sich die Kalkulation 
für den Hausbesitzer als ausgespro-
chen übersichtlich. Wie bei einem 
KFZ-Leasing wird einfach nur ein 
monatlicher Pauschalbetrag fällig. 
Bei der Gas-Brennwerttherme ohne 
Speicher von enviaM ist das zum 
Beispiel ab 69 Euro pro Monat* mög-
lich. Und das rechnet sich für Haus-
besitzer: Über einen Zeitraum von 
zehn Jahren, zahlt man zusammen 
genommen nicht mehr als für die An-
schaffung einer eigenen Anlage. Aber 
man spart bis zu 30 Prozent Energie. 
Fragt sich, wer da noch eine eigene 
Heizung haben möchte?

Informationen zum Anbieter: 
waermewelt-enviaM.de/
heizen

Viele Eigenheim- und Heizungsbe-
sitzer kennen das Problem aus lei-
diger Erfahrung: Rechnungen für 
Schornsteinfeger und Wartungen 
fallen an und in die Jahre gekom-
mene Anlagen werden anfälliger. 
Dadurch schwelt im Heizungskeller 
stets das Risiko unvorhergesehener 
Reparaturen, die richtig ins Geld 
gehen können. Anstatt sich mit ei-
ner eigenen Heizung zu plagen, gibt 
es heute komfortable, günstige und 
risikofreie Alternativen.

Als gängigste Option bei neuen Hei-
zungen haben sich erdgasbetriebene 
Anlagen bewährt. Sie bieten Vorteile 
in allen relevanten Gesichtspunkten 
wie Effizienz, Verfügbarkeit oder An-
schaffungskosten. Und nicht zuletzt 
ist Erdgas der mit Abstand günstigste 
Brennstoff bei gleichzeitig guter Kli-
mabilanz, insbesondere im Vergleich 
zu beispielsweise Ölheizungen.

Die momentan effizienteste Tech-
nik bei Heizungsanlagen ist die 
Gas-Brennwerttechnik. Sie bietet 
einen hohen Wirkungsgrad und nutzt 
die Energie des Brennstoffes fast 

vollständig. Denn die Abgaswärme 
verpufft nicht im Schornstein, son-
dern wird in das Heizsystem wieder 
zurückgeführt. Das spart enorm viel 
Brennstoff und Kosten – bis zu 30 
Prozent im Vergleich zu einer alten 
Anlage.

Hohe Kosten für 
Modernisierung

Wer ein eigenes Haus besitzt, dem ge-
hört natürlich auch die Heizung. Was 
früher selbstverständlich war, erweist 
sich heute zunehmend als ein Kon-
zept von gestern. Insbesondere bei 
der Neuanschaffung muss man tief in 
die Tasche greifen und bis zu 10.000 
Euro lockermachen. Hinzu kommen 
laufende Kosten für Wartung, Pflege, 
den Schornsteinfeger und das Risiko 
von Reparaturen.

Dabei gibt es längst komfortable Al-
ternativen zum Kauf einer eigenen 
Heizung. Die Lösung liegt darin, bei 
einer Neuanschaffung oder Umrüs-
tung gar nicht erst zum Eigentümer 
der Heizung zu werden. Jegliche Ver-
pflichtungen und Risiken für das Be-

Die haben’s drauf 
entspannt zu heizen.
Rundum sorglos zur neuen Heizung

ANZEIGEANZEIGE

* Sie zahlen nur einen monatlichen Grundpreis für die Bereitstellung 
der Anlage zzgl. der Kosten für die verbrauchte Energie.
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GLASEREI

24h Notdienst:  0172-984 95 25

Ilona Brandt  & 

Roland Thürmann
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 Reparaturverglasung
 Glas & Spiegel nach Maß
 Fenster & Türen mit 
    Aufmaß und Montage
 Bleiverglasung
 Reparatur- und 
   Einstellarbeiten an 
   Fenstern, Türen und 
   Rollläden
 Schaufenster 
 Fensterbänke

Wolfen
Büro, Werkstatt, 
Ausstellung 
Thalheimer Str. 81 
06766 Wolfen
Tel.: 03494 / 500671

Brehna
Büro, Buchhaltung 
Quetzer Weg 6a

Eingangstüren nach

Maß in Meisterqualität!
Herbstaktion:

Eingangstüren nach

Maß in Meisterqualität!

GLASEREI

24h Notdienst:  0172-984 95 25

Ilona Brandt  & 

Roland Thürmann
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 Reparaturverglasung
 Glas & Spiegel nach Maß
 Fenster & Türen mit 

    Aufmaß und Montage
 Bleiverglasung
 Reparatur- und 

   Einstellarbeiten an 
   Fenstern, Türen und 
   Rollläden

 Schaufenster 
 Fensterbänke

Wolfen
Büro, Werkstatt, 
Ausstellung 
Thalheimer Str. 81 
06766 Wolfen
Tel.: 03494 / 500671

Brehna
Büro, Buchhaltung 
Quetzer Weg 6a

Eingangstüren nach

Maß in Meisterqualität!
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  Internet: www.FLTR.de

• Pannenservice mit Werkstattwagen vor Ort
• KFZ-Elektrik und Hydraulikservice, Schlauchanfertigung
• Service, Wartung und Nachrüstung von Klimaanlagen
• HU und UVV TÜV, DEKRA; AU, SP gemäß § 29 StVZO
• Fahrtenschreiberprüfung gemäß § 57b StVZO
• Instandsetzung von Getrieben und Motoren
• TEXA, WABCOWÜRTH und ad-Truckdrive Systempartner
• Sonderanfertigung in eigener Dreherei / Schweißarbeiten
• Reifen aller Art von PKW bis Kommunaltechnik
• Gartentechnik

Telefax: +49 (0) 34202 37199

>>>>  Ersatzteile online bestellen -
Besuchen Sie unsere Webseite!

Bauen, Wohnen & 
RenovieRen

Tipps füR ihR zuhauseTipps fü

Energieberatung 
und „Energie-Check“ Anzeige

Bundesweit werden private Haushalte in mittlerweile rund 740 
Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und kommunalen 
Stützpunkten (z.B. in Rathäusern) rund um das Thema Energie 
beraten. Für kurze telefonische Beratung und Terminvergabe 
gibt es eine zentrale Servicenummer 0800 - 809 802 400 (kos-
tenfrei aus dem deutschen Festnetz und für Mobilfunkteilneh-
mer). Wer nur eine Kurzauskunft wünscht, kann seine Anfrage 
über die kostenlose Online-Beratung stellen. Je nach Komplexi-
tät der Anfrage kann im Anschluss eine persönliche Beratung in 
einer Beratungsstelle oder ein „Energie-Check“ zu Hause durch-
geführt werden. Vor größeren Sanierungen ist eine umfassende 
Energieberatung mit einem Sanierungskonzept und den Berech-
nungen der Energieeinsparung zu empfehlen. Beratungsange-
bote werden durch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) 
gefördert und sind deshalb besonders kostengünstig. Daneben 
gibt es verschiedene weitere kostenpflichtige Möglichkeiten der 
Beratung
Basis-Check: schneller Überblick für Mieter und private Immo-
bilieneigentümer. Nach einem etwa einstündigen Termin direkt 
vor Ort wissen Sie alles über Ihren Strom- und Wärmeverbrauch.
Gebäude-Check: Der Gebäude-Check ergänzt den Basis-Check 
um eine Einschätzung Ihrer Heizungsanlage und der Gebäude-
hülle. Zielgruppe sind Eigentümer, private Vermieter und Mieter 
mit Einfluss auf die Haustechnik.
Heiz-Check: An zwei aufeinander folgenden Tagen mit einer Ge-
samtdauer von zwei Stunden stellt ein Experte das Heizungs-
system auf den Prüfstand und gibt Tipps zur Optimierung.

Sicher durch 
den Herbst!

© Pixelio/knipseline

Bei Nebel mit Abblendlicht fahren Anzeige

Schlechtes Wetter und schlechte Sicht machen Verkehrsteilneh-
mern im Herbst oft das Leben schwer. Nebel, Nässe und rutschi-
ge Fahrbahnen sorgen dafür, dass Oktober und November meist 
die unfallträchtigsten Monate des Jahres sind. Bei Nebel muss 
auch tagsüber mit Abblendlicht gefahren werden. Tagfahrlicht 
reicht in diesem Fall nicht aus. Bei erheblicher Sichtbehinderung 
durch Nebel, Regen oder Schneefall dürfen laut Straßenverkehrs-
ordnung Nebelscheinwerfer zusätzlich zum Abblendlicht einge-
schaltet werden. Nebelschlussleuchten sind dagegen nur bei 
Nebel und erst ab einer Sichtweite unter 50 Metern erlaubt. Sonst 
besteht die Gefahr, den nachfolgenden Verkehr zu blenden. 
 djd 56246pn
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Ihre Medienberaterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

034202 979979
 Mobil: 0171 4844716 | Fax: 03535 489-243 

kerstin.zehrt@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Kerstin Zehrt

Ich bin für Sie da...

Urlaub auf dem Wasser
Führerscheinfrei mit dem Boot
die Gewässer des Nordostens erkunden.

EXTREM 
GÜNSTIG

ONLINE 
DRUCKEN

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

Selber online buchen 
oder einfach Anfragen:

Tel.: 03535 489-166
kreativ@wittich-herzberg.de
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wie immer ➠ zuverlässig ➠ vorteilhaft ➠ schnell
➠ auch samstags 8 - 12 Uhr ➠

Küster macht́ s !

Seniorenumzüge
sind Vertrauenssache!
0 34 93 / 82 48 30

06792 Sandersdorf-Brehna · Straße der Neuen Zeit 40 a · Tel. 03493/822219

Warm verpackt in den Herbst!

Und wir haben die Zutaten.

Wir freuen uns auf Sie!

Probieren & Fühlen
Bei uns finden Sie eine große 
Auswahl an Herbstschuhen.
Sandersdorf · Straße der Neuen Zeit 25 · Tel. 0 34 93/ 8 85 68

Wir suchen zur Festeinstellung

Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
für den Pfortendienst im Nachtdienst

Einsatzort: Brehna
Haben wir Ihr Interesse geweckt,

dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung an

UPZ Technische Vermietungs GmbH
Max-Planck-Straße 15 • 06796 Brehna
oder per E-Mail: info@upz-gruppe.dewww.localbook.de

Jetzt aktuell auf …
Aktuelles aus Ihrem Ort.
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Tagespflege · Senioren-Stübchen
Tel. 0 34 93 / 51 45 65
06792 Sandersdorf-Brehna · Straße der Neuen Zeit 21
E-Mail: info@pflegetaenzer.de · Internet: www.pflegetaenzer.de

Seniorenwohngemeinschaften
„Zur Seniorenstube“ in Bitterfeld

in     Sandersdorf-Brehna

• Grundpflege (SGB XI)
• Behandlungspflege (SGB V)
• Entlastungsleistungen
•  Hauswirtschaftliche 
 Versorgung

Tel. 0 34 93/5 16 75 45
• Krankenhausnachsorge
• Pflegeberatungsbesuche
• Vermittlung von weiteren 
  vertrauensvollen  

Dienstleistungspartnern

Verhinderungspflege

    Jeden 2. Mittwoch im Monat ab 15.00 Uhr Kaffeenachmittag im Seniorenstübchen!
Auf Wunsch Pflegeberatung nach § 45 SGB XI

Landgasthof „Zum Schützenhaus“
in Brehna

Veranstaltungskalender
ab 03.10.2019   Wilde Wochen nach dem Motto 
 „Heimisches aus Wald und Flur“ 
 Wildspezialitäten, Fisch und Lamm
am 03.11.2019   Operettenabend mit der Musik-Show  

„Primavera“ - Berlin  - 23,00 Euro/Person
am 16. u. 17.11.2019  Martinsgans-Essen - mit Reservierung

am 07.12.2019   Kabarett mit dem „Fettnäppchen“ 
 aus Gera - 24,50 Euro/Person

am 31.12.2019  Silvesterparty mit DJ MOMO
  Alles-inklusive-Buffet, Getränke,  

Mitternachtsimbiss, Feuerwerk 89,00 Euro/Person

vom 01.01. - 06.01.2020  Betriebsferien
am 8. Februar 2020  Schlachtefest
am 7. März 2020  Frauentagsparty

Tel. 03 49 54 / 48 107

Examinierte Pflegefachkräfte (m/w/d)
für unsere WG in Sandersdorf gesucht!

Ein sehr angenehmes Arbeitsklima, Ihre Einsatzplanung können Sie 
selber vorgeben, bis 42 Tage Urlaub im Jahr, Gehalt ab 2.700 Euro plus 
Zulagen, für die Neulinge bieten wir eine 2-wöchige Einarbeitung, für 
Interessierte bieten wir eine 3-monatige Weiterbildung an, usw.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Jana Rauchfuß, 
Louisenweg 14, 06792 Sandersdorf, Tel. 0 34 93 / 82 38 868,  
E-Mail: steffizapke81@gmail.com, www.sl-intensivpflege.de

·In ruhiger, grüner Umgebung 
sorgen unsere freundlichen 

Mitarbeiter für einen abwechslungs-
reichen Tagesablauf und optimale pflegerische Betreuung.reichen Tagesablauf und optimale pflegerische Betreuung.

• Alten- und Krankenpflege • Verhinderungspflege • 24 Std. Intensivpflege

Aktiv und selbständig leben - 
mit der Sicherheit einer 

kompetenten Betreuung

Info´s zu allen Leistungen erhalten Sie unter 
Telefon: (03 49 54) 24 99 93  | www.pflege-aktiv-sb.de

info@pflege-aktiv-sb.de | Pestalozzistraße 19 | 06796 Brehna
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epaper.wittich.de/2974

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt
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